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1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Füllschema der Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung

---------------------------------------------------------------
Grundflächenzahl (GRZ)

---------------------------------------------------------------

Anzahl der Vollgeschosse: 2

Dachform: Satteldach

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

max. Firsthöhe

---------------------------------------------------------------
Bauweise: offen Einzelhaus

Allgemeines Wohngebiet

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen die zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImschG

LPB III Lärmpegelbereiche

max. Traufhöhe

6. Verkehrsflächen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen 
besondere baulicheSicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten 

 erforderlich sind

Bebauungsplan Nr. 1 "Jüchen Nord"
9. Änderung (im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB)

Planzeichnung Planzeichenerklärung

2.   Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner
Sitzung am......................gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen.
Der Beschluss wurde am                .......................ortsüblich bekanntgemacht.

Jüchen, den

Der Bürgermeister:

.........................................
( Harald Zillikens )

3. Öffentliche Auslegung/ Behördenbeteiligung

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner
Sitzung am.............................dem Entwurf des Bebauungsplanes sowie der Begründung
zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung
wurden am..................................ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließ-
lich der Begründung hat gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .....................bis
einschließlich........................öffentlich ausgelegen . Die Beteiligung der berührten
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden
wurde mit Schreiben................ vom                durchgeführt.
Mit Beschluss des Rates vom ......................... wurde die Öffentlichkeitsbeteiligung vom
................... bis einschl. .................... wiederholt. Ort und Dauer der öffentlichen
Auslegung wurden am........................ortsüblich bekannt gemacht. Die erneute
Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der
Nachbargemeinden wurde mit Schreiben................ vom                durchgeführt.

Jüchen, den

Der Bürgermeister:

.......................................
(Harald Zillikens)

5. Inkrafttreten

Der Bebauungsplan wurde  aus dem
Flächennutzungsplan entwickelt.
Aus diesem Grunde bedarf es nach § 10
Abs. 2 BauGB keiner Genehmigung des
Bebauungsplanes.
Der Beschluss des Bebauungsplanes
wurde
am ....................... ortsüblich
bekanntgemacht.

Mit der Bekanntmachung ist der
Bebauungs-
plan in Kraft getreten.

Jüchen, den

Der Bürgermeister:

..........................................
(Harald Zillikens)

4. Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Jüchen
hat den Be-
bauungsplan einschließlich der
Begründung
in seiner Sitzung
am......................als Satzung
gem. § 10 Abs. 1 BauGB
beschlossen.

Jüchen, den

Der Bürgermeister:

.........................................
(Harald Zillikens)

Textliche Festsetzungen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des
Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509, 1510 f.)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. S. 271)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  -Landesbauordnung
(BauO NRW) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000
(GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des
Landesbauordnung (BauO NRW) - Änderung des § 65 Abs. 1 und 2
vom 22.12.2011

Rechtsgrundlagen

Gemeinde Jüchen
Der Bürgermeister
Amt 61
Am Rathaus 5, 41363 Jüchen

Bearbeitet: Jäschke

Gezeichnet: Jäschke

Stand:  12.02.2013
Maßstab 1:1.000

Bebauungsplan Nr. 1 "Jüchen - Nord"
9. Änderung

4. Stellplätze

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 dürfen - abweichend zu den oben
genannten Festsetzungen - ausnahmsweise auch
Gemeinschaftsstellplatzanlagen/ Gemeinschaftsgaragenanlagen errichtet
werden. Für Gemeinschaftsstellplatzanlagen/ Gemeinschaftsgaragenanlagen
darf von den in § 17 BauNVO festgesetzten Obergrenzen der GRZ bis zu einer
GRZ von 0,8 abgewichen werden

5. Immissionsschutz

An den gekennzeichneten Lärmpegelbereichen II bis V im WA 2 sind für
Neubauten bzw. genehmigungspflichtige bauliche Änderungen von Wohn- und
Aufenthaltsräumen sowie Büroräumen im Sinne der DIN 4109 die folgenden
erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße (erf. R´w) durch die
Außenbauteile (Wandteil, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) einzuhalten:

Lärmpegelbereich II: erf. R´w= 30 dB
Lärmpegelbereich III:erf. R´w= 35 dB
Lärmpegelbereich IV:erf. R´w= 40 dB
Lärmpegelbereich V: erf. R´w= 45 dB

Innerhalb der Lärmpegelbereiche III bis IV sind im Zusammenhang mit
Fenstern von Schlafräumen bzw. zum Schlafen geeigneten Räumen
schallgedämpfte Lüftungssysteme vorzusehen, die die Gesamtschalldämmung
der Außenfassade nicht verschlechtern, falls der notwendige hygienische
Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik geeigneten Weise sichergestellt werden kann.
Innerhalb des Lärmpegelbereichs V dürfen keine Fenster an dem zum
dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen vorhanden sein.

6. Schutzmaßnahmen für Boden und Wasserhaushalt

Die Durchlässigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen
nicht überbauten Flächen wieder herzustellen. Stellplätze, Terrassen und
Zuwegungen sind in wasserdurchlässiger Weise zu errichten. Die
Wasserdurchlässigkeit des Bodens wesentlich mindernde Befestigungen wie
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung und Betonierung sind nicht
zulässig.

7. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

In den Allgemeinen Wohngebieten sind ausschließlich Sattendächer zulässig.

Als Dacheindeckungen sind zulässig: Dachsteine mit matter Oberfläche in den
Farben Rot, Anthrazit und Schwarz.

Als Fassadenmaterialien sind zulässig: Verblendsteine mit matter Oberfläche in
Rot bzw. Rotbunt.

Für den Gebäudesockel (Oberkante Fertigfußboden) ist eine maximale Höhe
von 0,5 m über dem in Punkt 2 festgelegtem Höhenbezugspunkt zulässig.

Als Einfriedungen sind ausschließlich lebende Hecken aus heimischen
Laubhölzern (z.B. Buche, Hainbuche, Liguster) und Eiben zulässig.
Maschendraht- und Stahlmattenzäune sind unzulässig. Ausnahmsweise
können sie auf der straßenabgewandten Seite hinter blickdichten Hecken mit
mindestens der Zaunhöhe gesetzt werden.

1. Art der baulichen Nutzung

In den Allgemeinen Wohngebieten sind die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2, 4 und 5 BauNVO
(sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen)
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

Für die Allgemeinen Wohngebiete wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4
festgesetzt. Die ermittelte Grundfläche darf durch die Grundflächen von der in § 19
Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO genannten Anlagen um bis zu 50 Prozent überschritten
werden.

Für die Allgemeinen Wohngebiete wird eine maximale Firsthöhe von 10 m und eine
maximale Traufhöhe von 6,5 m festgesetzt. Als Höhenbezugspunkt für das WA 1
wird die mittlere Höhe der angrenzenden Straße in der Mitte der Straße festgesetzt.

Für das Gebiet WA 2 wird die mittlere Höhe des natürlichen Geländeniveaus -
gemittelt in der Mitte der geplanten baulichen Anlage - festgesetzt.

3. Überbaubare Grundstücksfläche

In den Allgemeinen Wohngebieten werden Baugrenzen festgesetzt. Die Baugrenzen
dürfen ausnahmsweise um bis zu 50 Prozent der Gebäudebreite bzw. -länge bis zu
einer Tiefe von 3 m durch untergeordnete Bauteile wie Erker, Wintergärten,
Terrassenüberdachungen und Balkone überschritten werden.
Die oben genannten untergeordneten Bauteile dürfen nicht näher als 3 m an die
Grenze des öffentlichen Verkehrsraums heranreichen.

Hinweise
Bodendenkmalpflege

Da konkrete Hinweise auf Bodendenkmäler für das Plangebiet derzeit nicht
vorliegen, ist auf der Grundlage des derzeitigen Kenntnisstandes auf die
Bestimmungen der §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz (DSchG NW) zu
verweisen.
Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde
Jüchen als Untere Denkmalbehörde (Tel.: 02165/9150) oder der
Landschaftsverband Rheinland, Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland,
Außenstelle Overath, Gut Eichtal, An der     B 484, 51491 Overath (Tel.:
02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22) unverzüglich zu informieren.
Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten.

Grundwasser

Das Plangebiet ist von durch Sümpfungsmaßnahmen des
Braunkohlenbergbaus (Bergbautreibender RWE Power AG) bedingten
Grundwasserabsenkungen betroffen. Die Grundwasserabsenkungen werden,
bedingt durch den fortschreitenden Betrieb des Braunkohlentagebaus, noch
über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der
Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten
Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach
Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein
Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der
Grundwasserabsenkung für den Braunkohlentagebau als auch bei einem
späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte
Bodenbewegungen möglich. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände
sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sind bei Planungen und
Vorhaben zu berücksichtigen.
Nach Beendigung des Tagebaus werden sich die natürlichen, Bergbau
unbeeinflussten Grundwasserstände wieder einstellen. Die vorgesehenen
baulichen Maßnahmen sind auf diese natürlichen Verhältnisse abzustellen. Die

späteren Bauherren sind eigenverantwortlich verpflichtet, den höchst
möglichen Grundwasserstand ihres Baugrundstückes als Planungsgrundlage
zu klären und bei der Bauausführung entsprechende bauliche Maßnahmen
gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser zu berücksichtigen. Die
Ermittlung der Grundwasserverhältnisse gehört mit zu den zentralen Aufgaben
des Architekten und fällt in den Risikobereich des Bauherren / Architekten.
Auskünfte über die höchsten zu erwartenden Grundwasserflurabstände erhält
man beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW.
Voraussetzung für entsprechende Auskünfte sind die sog.
Gauß-Krüger-Koordinaten (Hoch- und Rechtswerte).

Kampfmittel

Es liegt ein diffuser Kampfmittelverdacht vor. Durch den
Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde eine geophysikalische Untersuchung der
zu überbauenden Fläche empfohlen. Diese bauseitig durchzuführende Arbeit
vorbereitender Art sollte, falls keine anderen Gründe dagegen sprechen,
zweckmäßigerweise mit Baubeginn durchgeführt werden.
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie
Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. ist grundsätzlich eine
Sicherheitsdetektion durchzuführen. Die weitere Vorgehensweise kann dem
Merkblatt des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW entnommen werden. Das
Merkblatt kann bei der Gemeinde Jüchen eingesehen werden.

Artenschutz

Zum Schutz potenzieller Brutvogelvorkommen in den Baumbeständen, Hecken
und Gehölzgruppen dürfen zwischen dem 01.03. und 30.09.  eines Jahres
keine Fällarbeiten oder Rückschnitte vorgenommen werden. Falls diese
unvermeidlich sein sollten, muss vorab eine Inaugenscheinnahme unter
Beteiligung des Rhein-Kreises Neuss durchgeführt werden.

Landesstraße L 31

Bei Bauvorhaben entlang der Landesstraße 31 ist der Landesbetrieb
Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Niederrhein, im Rahmen des
Bauantragsverfahren zu beteiligen.

Niederschlagswasser

Nach § 51 a Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) ist Niederschlagswasser von
Grundstücken, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die
öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, zu versickern, zu verrieseln
oder ortsnah direkt oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser über eine
Kanalisation in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung
des Wohls der Allgemeinheit möglich ist.

Gemäß der vorliegenden Bodenerkundung für das Gemeindegebiet
(geotechnische Stellungnahme vom  19.05.1997) sind die Bodenverhältnisse
für eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht geeignet (K f 1x10^-7 bis
Kf 1x10^-8 m/s).

Das bestehende Wohngebiet werden im Trennsystem entwässert.
Das anfallende Niederschlagswasser wird daher in den vorhandenen
Regenwasserkanal eingeleitet.

Für eine sinnvolle Regenwassernutzung können Zisternen vorgesehen
werden, in denen das Regenwasser der Dachflächen gesammelt wird. Ein
Überlauf an den vorhandenen Kanal ist aber erforderlich.
Bei der Nutzung von Regenwasser im häuslichen Bereich
(Regenwassernutzanlagen) ist das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss
für die Überwachung zuständig und im Einzelfall können von dort
Anforderungen gestellt werden.
Die Inbetriebnahme einer Regenwassernutzungsanlage ist gem. § 13 (1)
TrinkwV 2012 dem Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss vier Wochen vor
Inbetriebnahme anzuzeigen.

Bergbau

Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung liegt innerhalb
des bergrechtlichen Erlaubnisfeldes „Rheinland“ der Wintershall Holding
GmbH, Erdölwerke, 49406 Barnstorf. Hierbei handelt es sich um eine
öffentlich-rechtlich verliehene Berechtigung zur Aufsuchung und Gewinnung
von Kohlenwasserstoffen. Einschränkungen für eine Bebauung oder für
Bauvorhaben ergeben sich hierdurch nicht.

Geologie

 Die Grundstücke des Geltungsbereichs liegen im Einflussbereich des
Rheindahlener Sprunges

 Die Grundstücke des Geltungsbereichs liegen in der Erdbebenzone 2 mit
der Untergrundklasse S (S = Gebiet tiefer Beckenstrukturen mit mächtiger
Sedimentfüllung) gem. der Karte zu DIN 4149. Fassung April 2005: Karte
der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der
Bundesrepublik Deutschlang 1: 350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen
(Juni 2006).

Weitere Informationen können beim Geologischen Dienst NRW eingeholt
werden.

Humose Böden

Die RWE Power AG hat darauf hingewiesen, dass die Bodenkarte des Landes
Nordrhein-Westfalen, Blatt L 4904, im WA 2 (siehe Umgrenzung) Böden
ausweist, die humoses Bodenmaterial enthalten. Humose Böden sind
empfindlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum tragfähig.
Erfahrungsgemäß wechseln die Bodenschichten auf kurzer Distanz in ihrer
Verbreitung und Mächtigkeit, so dass selbst bei einer gleichmäßigen Belastung
diese Böden mit unterschiedlichen Setzungen reagieren können. Bei einer
Bebauung sind ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im
Gründungsbereich, erforderlich. Hier sind die Bauvorschriften der DIN 1054
„Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau“ und der DIN 18196
„Erd- und Grundbau, Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke“ sowie die
Bestimmungen der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten.

Kennzeichnungen

DIN-Normen
Die in dieser Satzung in Bezug genommenen DIN-Normen bzw. EN
ISO-Normen sind zu beziehen über die Beuth-Verlag GmbH,
Burggrafenstraße 6,  10787 Berlin. Sie können zudem bei der
Gemeinde Jüchen im Amt 61 eingesehen werden.

1.   Liegenschaftskataster/ Geometrische Eindeutigkeit

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem Liegenschaftskataster und der
Örtlichkeit sowie die geometrische Eindeutigkeit der städtebaulichen Planung werden
bescheinigt.

...................., den

..............................


